
Teil II 
 

M U S T E R  
für die 

 
Errichtung einer Stiftung   -   STIFTUNGSGESCHÄFT 

(Abschnitt A) 
 

und für eine 
 

STIFTUNGSSATZUNG 
(Abschnitt B) 

 
 
 
 

Allgemeine Vorbemerkungen: 
 

Den Mustern ist der Regelfall einer allgemeinen, gemeinnützigen Stiftung des bürgerlichen 

Rechts mit zwei Organen (Stiftungsvorstand, Stiftungsrat) zu Grunde gelegt. 

 

Die Muster sind in erster Linie als Arbeitshilfen für den Stifter gedacht und nicht verbindlich. 

Sie bedürfen im Einzelfall der weiteren Gestaltung entsprechend den tatsächlichen Verhält-

nissen und den Wünschen des Stifters. Bestimmte stiftungs- und steuerrechtliche Vorgaben 

sind jedoch auf jeden Fall zu beachten (vgl. auch einleitenden Hinweis zu Abschnitt B). 

Durch enge Anlehnung an die Muster kann das Anerkennungsverfahren einschließlich der 

Beteiligung des Finanzamtes zur vorläufigen Bescheinigung der Gemeinnützigkeit erleichtert 

und beschleunigt werden. Die Muster sind mit dem Bayerischen Staatsministerium der Fi-

nanzen abgestimmt.  

 

Die zuständige Anerkennungsbehörde (Regierung) gibt gerne Hilfestellung bei der individuel-

len Anpassung der Formulierungen. 

 
Hinweis: 
Zur Bezeichnung der die Stiftung errichtenden Person wird in den Mustern im Interesse der 
besseren Lesbarkeit durchgängig der im Gesetz gebrauchte Begriff „Stifter“ in der Einzahl 
und in der männlichen Form unabhängig davon verwendet, ob es sich um einen Stifter, eine 
Stifterin oder um eine Personenmehrheit handelt. Entsprechendes gilt für die vorsitzende 
Person in den Stiftungsorganen („der Vorsitzende“), den Schriftführer und den Geschäftsfüh-
rer.  
 
 
 
________________ 
Stand: 01.10.2009 
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Abschnitt A: 

 
STIFTUNGSGESCHÄFT 

 
 
 

Hinweis: 
Dieses Muster gilt für die Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung unter Lebenden. Beim Stif-
tungsgeschäft von Todes wegen sind die besonderen erbrechtlichen Formvorschriften zu 
beachten (Testament, Erbvertrag). 
 
* = Nichtzutreffendes streichen 

 
 

U r k u n d e 
 

über die Errichtung der ............ (Name der Stiftung) in ............ 
 
 
Hiermit errichte(n) ich / wir* 

....................................................... 
(Vorname/n, Name/n, evtl. Anschrift/en) 

folgende Stiftung: 
 

I. 
 

Die Stiftung soll den Namen ................ 1 führen, ihren Sitz in ...............
  2

 haben und die 
Rechtsfähigkeit erlangen. 
 

II. 
 

Zweck der Stiftung ist ............ 3

Die Einzelheiten über die Verwirklichung des Stiftungszwecks werden in der Stiftungssat-
zung geregelt. 

                                                 
1 Der Name der Stiftung ist das wesentliche Kennzeichen ihrer Identität und insofern unverzichtbares 
und schutzwürdiges Merkmal ihrer Eigenschaft als Rechtsperson. Er sollte deshalb möglichst in kur-
zer, einprägsamer Form den Stifter, die Stiftungsart oder den Stiftungszweck erkennen lassen. Evtl. 
bestehende Namensrechte sind zu beachten; von anderen Stiftungen am selben Ort soll sich der Na-
me der Stiftung unterscheiden.  
 
2 Den Sitz der Stiftung (Gemeinde, Stadt) bestimmt der Stifter nach dem Ort der Verwaltung, dem 
Wirkungsbereich, ggf. den zum Vermögen der Stiftung gehörenden Liegenschaften oder anderen 
(subjektiven oder objektiven) Bezugspunkten. Nach dem Sitz der Stiftung bestimmt sich die örtliche 
Zuständigkeit der Stiftungsaufsichts- und -anerkennungsbehörde. 
 
3 z.B. „Förderung des Gesundheitswesens und der Behindertenhilfe“ oder „Erhaltung des Denkmals...“ 
usw. Die Formulierung des Stiftungszwecks sollte in Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung (§ 2 
Abs. 1 des Musters) wörtlich übereinstimmen. 
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III. 

 
Die Stiftung wird mit einem Grundstockvermögen von ....... Euro ausgestattet. 
Im Einzelnen: 4 

1. ....... 
2. ....... 
3. ....... 

 
IV. 

 
Die Stiftung soll von einem Stiftungsvorstand gesetzlich vertreten und zusammen mit einem 
Stiftungsrat verwaltet werden. 5

Die Einzelheiten werden durch die Stiftungssatzung geregelt. 
 

V. 
 

Für die Stiftung gilt die anliegende Satzung; sie ist wesentlicher Bestandteil dieses Stiftungs-
geschäfts. 
 
 
 
 
 
.......................................................   .............................................................................. 
(Ort, Datum)   (Unterschrift des Stifters)  
 
 

                                                 
4 Anzugeben sind der (Gesamt-)Wert zum Zeitpunkt der Stiftungserrichtung und die Art und Bezeich-
nung des Grundstockvermögens und ggf. sonstigen Vermögens der Stiftung (z.B. Geldvermögen, 
Wertpapiere, Immobilien). Die detaillierte Angabe der einzelnen Vermögensbestandteile und ggf. 
-werte erfolgt ggf. in der Satzung oder einer Anlage hierzu (vgl. auch Fußnote 10 und Anlage zu § 4 
der Satzung). 
 
5 Der Stifter kann die Verwaltung der Stiftung abweichend regeln (siehe Teil I, Nr. 8 des Merkblatts 
und Vorbemerkungen zu den Mustern). Gesetzlich vorgeschrieben ist nur der Vorstand.  



Abschnitt B: 
 

STIFTUNGSSATZUNG 
 
 

Hinweis: 

Dieses Muster berücksichtigt sowohl das geltende Stiftungs- als auch das Steuerrecht. Es 
empfiehlt sich daher, die fett gedruckten Bestimmungen (§§ 1, teilw. 2, 3, teilw. 4, teilw. 5, 
teilw. 6, 12 bis 15) möglichst ohne Änderungen zu übernehmen. 
 
Hinsichtlich der Organe (Zahl, Bezeichnung, Größe, Aufgabenverteilung, Bestellung, Ge-
schäftsgang) hat der Stifter einen großen Gestaltungsspielraum. Das Satzungsmuster (§§ 6 
bis 11) enthält nur beispielhaft bzw. rahmenartig hierzu Regelungen. Es bedarf daher insbe-
sondere bei den §§ 7 und 9 noch einer individuellen Ausformung. 
 
* = Nichtzutreffendes streichen 
 

 
 

S a t z u n g 
 

der ............ (Name der Stiftung) in ............. 
 
 

Präambel 6

 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 

§ 1 
 

Name, Rechtsstellung, Sitz 7

 
Die Stiftung führt den Namen .......... Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts mit Sitz in ............... 
 
 

§ 2 
 

Stiftungszweck 
 

(1) Zweck der Stiftung ist ............... 8  
                                                 
6 Eine Präambel (Vorspruch) ist nicht notwendig; sie kann aber mit dazu dienen, später bei Bedarf 
den (mutmaßlichen) Stifterwillen festzustellen. In einer Präambel könnte insbesondere das Motiv bzw. 
der Anlass zur Errichtung der Stiftung dargestellt werden. 
 
7 Vgl. Fußnoten 1 und 2. 
 
8 Vgl. Fußnote 3. 
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(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht: 

1. ........ 
2. ........ 
3. ........ 

 
(3) Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige / mildtä-

tige / gemeinnützige und mildtätige* Zwecke im Sinn des Abschnitts „Steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
(4) Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen oder einer geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mit-
tel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen mit den Mitteln den Stiftungszweck nach 
Absätzen 1 und 2 fördern. 9

 
 

§ 3 
 

Einschränkungen 
 

(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützun-
gen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen. 

 
(2) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung steht den durch die Stiftung Be-

günstigten aufgrund dieser Satzung nicht zu.  
 
 

§ 4 
 

Grundstockvermögen  
 

(1) Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung ihres Stiftungszwecks 
zugewendete Vermögen (Grundstockvermögen) ist in seinem Wert ungeschmälert 
zu erhalten. Es besteht zum Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung aus ...... Euro 
Barvermögen. / Es ergibt sich aus der Anlage; diese ist wesentlicher Bestandteil 
dieser Satzung. *10 

 
(2) Zustiftungen (Zuwendungen zum Grundstockvermögen) sind zulässig. Zuwendungen 

ohne Zweckbestimmung aufgrund einer Verfügung von Todes wegen können dem 
Grundstockvermögen zugeführt werden. 11

                                                 
9 Eine solche Bestimmung bietet sich an für Stiftungen, die ihren Zweck auch dadurch verwirklichen, 
dass sie Einrichtungen unterstützen, die den selben Zweck wie die Stiftung verfolgen. 
 
10 Vgl. auch Fußnote 4. Die einzelnen Vermögensbestandteile und ggf. -werte des Grundstock- und 
ggf. sonstigen Vermögens der Stiftung sind, insbesondere wenn es umfangreich bzw. vielfältig ist, 
möglichst detailliert in einer Anlage zu § 4 (vgl. anliegendes Muster), ansonsten in der Satzung selbst 
anzugeben und zwar jeweils zu einem möglichst aktuellen Stichtag (bei späteren Neufassungen jewei-
liges Datum einsetzen).  
 
11 Auch ohne solche Bestimmungen können Zustiftungen erfolgen. Der Hinweis kann aber dazu die-
nen, dass Zustiftungen, also Zuwendungen (des Stifters oder anderer Personen), die zur Aufstockung 
des Grundstockvermögens gedacht sind, beabsichtigt oder erwünscht sind. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen bedürfen Zustiftungen der Genehmigung durch die Stiftungsaufsichtsbehörde (Art. 19 
Nr. 1 BayStG). Vgl. auch Fußnote 12. 
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§ 5 
 

Stiftungsmittel
 

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben 
1. aus den Erträgen des Grundstockvermögens, 
2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Aufstockung des 

Grundstockvermögens bestimmt sind; § 4 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt, 12

3. .... 13

 
(2) Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
 
(3) Im Rahmen der steuerrechtlichen Bestimmungen dürfen Rücklagen gebildet werden, ins-

besondere, soweit dies erforderlich ist, um das Grundstockvermögen in seinem Wert un-
geschmälert zu erhalten und die steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke dauernd 
und nachhaltig erfüllen zu können. 14

 
 

§ 6 
 

Stiftungsorgane 
 

(1) Organe der Stiftung sind 
1. der Stiftungsvorstand, 
2. der Stiftungsrat. 15

 
(2) Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind zur gewissenhaften und sparsamen Verwal-

tung der Stiftung verpflichtet. 16

                                                                                                                                                      
 
12 Grundsätzlich sind Zuwendungen an die Stiftung (Spenden) ebenso wie die Stiftungserträge unmit-
telbar für die Verfolgung des satzungsgemäßen Stiftungszwecks nach den steuerrechtlichen Bestim-
mungen „zeitnah“ einzusetzen. In bestimmten Fällen (ausdrückliche Bestimmung durch den Zuwen-
denden, Zuwendung von Todes wegen, Zuwendungen im Rahmen eines entsprechend formulierten 
Spendenaufrufs, Zuwendungen bestimmter Vermögensgegenstände, die ihrer Natur nach der Vermö-
gensbildung dienen) können sie jedoch als Zustiftungen dem Grundstockvermögen zugeführt werden. 
Vgl. auch Fußnote 11. 
 
13 Soweit der Stiftung noch andere Mittel zur Zweckerfüllung zur Verfügung stehen, sind diese eben-
falls anzugeben (z.B. gesetzlich begründete Zuschüsse, Einnahmen aus dem Betrieb bestimmter Ein-
richtungen, sonstiges Vermögen der Stiftung, soweit es unmittelbar eingesetzt werden kann). 
 
14 Die Bildung von Rücklagen aus Stiftungserträgen oder Zuwendungen im Rahmen der steuerrechtli-
chen Vorschriften ist auch ohne ausdrückliche Satzungsbestimmung zulässig. Ein entsprechender 
Hinweis in der Satzung soll aber die Stiftungsorgane auf diese Möglichkeit hinweisen. Die Bildung 
einer Werterhaltungsrücklage ist insbesondere bei Kapitalstiftungen zur wertmäßigen Erhaltung des 
Grundstockvermögens in aller Regel notwendig (Art. 6 Abs. 2, Abs. 3 Satz 2 BayStG). Hierfür kommt 
steuerrechtlich nur die „freie Rücklage“ in Betracht. Über die Voraussetzungen der Rücklagenbildung 
im Einzelnen geben die Finanzämter Auskunft. 
 
15 Häufig werden für dieses Organ auch die Bezeichnungen „Stiftungsbeirat“ oder „Kuratorium“ ver-
wendet. 
 
16 (Fußnote derzeit nicht belegt) 
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(3) Die Tätigkeit in den Stiftungsorganen ist ehrenamtlich. Anfallende Auslagen werden er-

setzt. Für den Sach- und Zeitaufwand der Mitglieder des Stiftungsvorstands kann der Stif-
tungsrat eine in ihrer Höhe angemessene Pauschale beschließen. 17

 
 

§ 7 
 

Stiftungsvorstand 18

 
(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus .... Mitgliedern. 19 Sie werden vom / von* ...... 20 auf die 

Dauer von ... Jahren 21 bestellt / gewählt*; bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vor-
standsmitglieds wird das neue Mitglied nur für den Rest der Amtszeit bestellt / gewählt.*22 
Wiederbestellung / Wiederwahl* ist zulässig. Ein ausscheidendes Mitglied bleibt bis zur 
Bestellung / Wahl* des jeweiligen nachfolgenden Mitglieds - auf Ersuchen des Stiftungs-
rats* - im Amt. 23 

 

                                                 
17 Die Ehrenamtlichkeit stellt den Regelfall der Stiftungsverwaltung dar. Soll eine Zahlung von Sit-
zungsgeldern oder Aufwandspauschalen in angemessenem Umfang erfolgen, muss dies vor allem 
aus steuerlichen Gründen in der Satzung geregelt werden. In diesen Fällen oder wenn ausnahmswei-
se eine Vergütung für Mitglieder von Stiftungsorganen (in der Regel nur des Stiftungsvorstands) ge-
währt werden soll, ist auch festzulegen, wer über die Höhe der Beträge entscheidet (in der Regel der 
Stiftungsrat). 
 
18 Der Formulierungsvorschlag gilt für die Bestellung / Wahl der Vorstandsmitglieder durch bestimmte 
Institutionen oder Personen („gekorene“ Mitglieder). Möglich ist auch, die Mitgliedschaft an bestimmte, 
genau zu bezeichnende Funktionen oder Ämter zu knüpfen („geborene“ Mitglieder), oder auch eine 
Kombination verschiedener Möglichkeiten (z.B. Bestimmung der ersten Mitglieder durch den Stifter, 
dann Wahl durch den Stiftungsrat). 
 
19 Der Stiftungsvorstand als geschäftsführendes Vertretungsorgan (vgl. §§ 86, 26 BGB) wird - insbe-
sondere wenn auch ein Stiftungsrat vorgesehen ist - im Interesse der Effizienz häufig nur mit zwei 
oder drei Mitgliedern besetzt; mehr als fünf Mitglieder sollte er möglichst nicht umfassen. Mit einer 
variablen Mitgliederzahl (z.B. „Der Stiftungsvorstand besteht aus zwei bis vier Mitgliedern“) kann 
eine größere Flexibilität erreicht werden. Ein einköpfiger Stiftungsvorstand ist wegen des Vertre-
tungsproblems nicht zu empfehlen. 
 
20 Entsendungs- bzw. benennungsberechtigt können z.B. eine oder mehrere Institutionen (die ge-
nau zu bezeichnen sind), bestimmte Personen (z.B. Mitglieder einer Familie) oder der Stiftungsrat 
sein. Erforderlichenfalls sind entsprechende Einverständniserklärungen einzuholen. Auch der Stifter 
selbst kann sich das Benennungsrecht vorbehalten; dies kommt vor allem bei der Bestellung der Mit-
glieder des ersten Vorstands in Betracht. 
 
21 Meist wird eine Amtszeit zwischen drei und fünf Jahren bestimmt. Möglich ist die Festlegung unter-
schiedlicher Amtszeiten für die ersten Mitglieder (Staffelung), um ihr gleichzeitiges Ausscheiden zu 
vermeiden, ebenso die Festlegung einer Altersgrenze für Berufung und /oder Ausscheiden. Insbe-
sondere wenn keine Amtszeit festgelegt wird, sollte (zusätzlich) eine Abberufungsmöglichkeit aus 
wichtigem Grund durch den Ernennungsberechtigten oder den Stiftungsrat (evtl. mit qualifizierter 
Mehrheit) vorgesehen werden. 
 
22 Ein solcher Zusatz ist sinnvoll, wenn ein Auseinanderfallen der Amtszeiten nicht erwünscht ist. 
 
23 Diese Bestimmung soll sicherstellen, dass der Stiftungsvorstand jederzeit handlungsfähig bleibt, 
wenn das neue Mitglied nach Ablauf der regulären Amtszeit oder im Fall einer Amtsniederlegung noch 
nicht gewählt / bestellt ist. Die Ergänzung „auf Ersuchen des Stiftungsrats“ erscheint sinnvoll zur Ver-
meidung von Problemen bei Ausscheiden wegen Krankheit oder „im Unfrieden“. 
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(2) Der Stiftungsvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertreten-
den Vorsitzenden, der den Vorsitzenden in allen Angelegenheiten bei Verhinderung ver-
tritt. 24

 
 

§ 8 
 

Vertretung der Stiftung, Aufgaben des Stiftungsvorstands, Geschäftsführung 
 

(1) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stel-
lung eines gesetzlichen Vertreters. Seine Mitglieder sind einzelvertretungsberechtigt. Im 
Innenverhältnis vertritt der Vorsitzende die Stiftung allein. 25

(2) Der Stiftungsvorstand ist befugt, an Stelle des Stiftungsrats dringliche Anordnungen zu 
treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen. Hiervon hat er dem Stiftungsrat spä-
testens in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.  

(3) Der Stiftungsvorstand führt entsprechend den Richtlinien und Beschlüssen des Stiftungs-
rats die Geschäfte der laufenden Verwaltung. Aufgaben des Stiftungsvorstands 26 sind 
insbesondere 
1. die Aufstellung des Haushaltsvoranschlags der Stiftung, 27

2. die Vorlage von Vorschlägen zur Verwendung der Erträge des Grundstockvermögens 
und zum Verbrauch bestimmter Zuwendungen, 

3. die ordnungsgemäße Buchführung und Sammlung der Belege, 28

                                                 
24 Vorsitz und Stellvertretung können auch von vornherein an bestimmte Funktionen, Personen, Ämter 
bzw. benennungsberechtigte Institutionen geknüpft sein. Bei entsprechender Ergänzung in Absatz 1 
könnte Absatz 2 dann entfallen. Es ist auch möglich, dass der Stiftungsrat den Vorsitzenden bzw. den 
stellvertretenden Vorsitzenden bestimmt. Ebenso kann sich der Stifter selbst als Vorsitzenden des 
Stiftungsvorstands (unbefristet) einsetzen. 
 
25 Statt Einzelvertretung kann auch die Vertretung durch den Vorsitzenden bzw. den stellvertretenden 
Vorsitzenden gemeinsam mit einem weiteren bzw. dem dritten Vorstandsmitglied vorgesehen werden. 
 
Die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder können Rechtsgeschäfte im Namen der Stiftung mit 
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten („In-Sich-Geschäfte“ / Selbstkontrahierung) 
nur vornehmen, wenn das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht 
oder wenn in der Satzung eine Befreiung von diesem Verbot allgemein oder für den Einzelfall vorge-
sehen ist (Art. 14 BayStG). Folgender Satz könnte dann angefügt werden: 
„Von den Beschränkungen des Art.  14 Abs. 1 Satz 1 BayStG ist der Stiftungsvorstand befreit.“ bzw. 
„Von den Beschränkungen des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 BayStG kann der Stiftungsrat den Stiftungsvor-
stand im Einzelfall befreien.“ 
Besteht dagegen ein Verbot der Selbstkontrahierung, muss die Stiftungsaufsichtsbehörde einen be-
sonderen Vertreter bestellen. Unter bestimmten Voraussetzungen bedürfen In-Sich-Geschäfte der 
stiftungsaufsichtlichen Genehmigung (Art. 19 Nr. 3 BayStG). 
 
26 Bei einer Stiftung mit zwei Organen wird in der Regel die Verwaltung dem Stiftungsvorstand, die 
Festlegung von Grundsätzen und Richtlinien für die Verwaltung und die Überwachung des Stiftungs-
vorstands dem Stiftungsrat zufallen. Der Stifter kann es bei der Regelung in Absatz 3 Satz 1 belassen. 
Soll das Überwachungsorgan außer der allgemeinen Überwachungsaufgabe weitere Rechte erhalten, 
muss der Stifter die beiderseitige Aufgabenabgrenzung festlegen. Absatz 3 Satz 2, der im Zusam-
menhang mit den Aufgaben des Stiftungsrats (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 2) zu sehen ist, enthält hierfür 
Vorschläge, die erweitert oder gestrichen werden können. 
 
27 Entfällt, sofern aus wichtigen sachlichen Gründen auf die Aufstellung eines Voranschlags verzichtet 
wird (z.B. bei kleinen, ehrenamtlich verwalteten Stiftungen mit regelmäßig gleichbleibenden Einnah-
men und Ausgaben), vgl. Art. 16 Abs. 1 Satz 3 BayStG. 
 
28 Die Stiftung ist zu einer ordnungsgemäßen Buchführung verpflichtet; die Art der Buchführung 
bestimmt sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und entsprechend den jeweiligen Vermö-
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4. die Erstellung der Jahresrechnung (Aufstellung über die Einnahmen und Ausgaben 
der Stiftung und Vermögensübersicht), die Fertigung des Berichts über die Erfüllung 
des Stiftungszwecks und die Vorlage der für die Rechnungsprüfung erforderlichen 
Unterlagen innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres an die 
Stiftungsaufsichtsbehörde. 29

 
(4) Der Stiftungsvorstand hat die Jahresrechnung der Stiftung durch einen Prüfungsverband, 

einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereidigten Buchprüfer prüfen zu lassen. 30 Die Prü-
fung und der Vermerk über das Ergebnis der Prüfung müssen sich auch auf die Erhaltung 
des Grundstockvermögens und die bestimmungsgemäße Verwendung seiner Erträge 
und zum Verbrauch bestimmter Zuwendungen erstrecken. 

 
(5) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 31

 
(6) Für den Geschäftsgang des Stiftungsvorstands gelten die Bestimmungen des § 11 dieser 

Satzung entsprechend. 32 

 
 

§ 9 
 

Stiftungsrat 33

 
(1) Der Stiftungsrat besteht aus .... Mitgliedern. 34 Sie werden vom / von* ...... auf die Dauer 

von ... Jahren bestellt / gewählt;* bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds wird das 

                                                                                                                                                      
gensverhältnissen selbst (einfache Einnahmen- und Ausgabenrechnung oder kaufmännische Buch-
führung), vgl. Art 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 BayStG. 
 
Der Stiftungsvorstand kann mit Zustimmung des Stiftungsrats einen Geschäftsführer bestellen. Er 
muss nicht Mitglied des Stiftungsvorstands sein. Ihm kann eine Vergütung gewährt werden, vgl. dazu 
auch Fußnote 17. Mit den in Nrn. 3 und 4 genannten Pflichten kann der Stiftungsvorstand auch geeig-
nete andere Stellen beauftragen (z.B. Buchhalter, Steuerberater); die Verantwortung bleibt aber beim 
Stiftungsvorstand.  
 
29 vgl. Art. 16 Abs. 1 Satz 4 BayStG, § 4 AVBayStG. 
 
30 Eine solche externe Prüfung sollte insbesondere für Stiftungen mit umfangreichem bzw. komple-
xem Vermögen und vielfältigen Geschäftsvorgängen (z.B. bei wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb) vor-
gesehen werden; sie kann von der Stiftungsaufsichtsbehörde auch verlangt werden. Die Stiftungsauf-
sichtsbehörde sieht dann von einer eigenen Prüfung ab (Art. 16 Abs. 3 und 4 BayStG). Die „externe“ 
Prüfung durch eine unabhängige Stelle entbindet den Stiftungsvorstand nicht von seinen eigenen 
Pflichten nach Absatz 3 Nrn. 3 und 4 (vgl. Fußnote 28). Jedoch ist eine gesonderte Vorlage der unge-
prüften Jahresrechnung und anschließende Vorlage des Prüfberichts nicht sinnvoll; der Stiftungsauf-
sicht soll nur die die bereits geprüfte Jahresrechnung rechtzeitig (innerhalb von sechs Monaten nach 
Ablauf des Geschäftsjahres) vorgelegt werden. 
 
31 Falls das Geschäftsjahr nicht vom Kalenderjahr abweicht, kann auf diese Regelung verzichtet wer-
den. 
 
32 Der Stiftungsvorstand kann sich auch eine Geschäftsordnung geben (ggf. mit Zustimmung des 
Stiftungsrats); sinnvoll ist dies bei mindestens dreiköpfigen Gremien.  
 
33 Die Fußnoten 18 und 20 bis 24 (zu § 7) gelten entsprechend. 
 
34 Der Stiftungsrat ist in der Regel größer als der Vorstand (z.B. fünf oder sieben Mitglieder). Empfeh-
lenswert ist die Festlegung einer variablen Zahl (z.B. „besteht aus fünf bis acht Mitgliedern“), vgl. Fuß-
note. 19. 
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neue Mitglied nur für den Rest der Amtszeit bestellt / gewählt.* Wiederbestellung / Wie-
derwahl* ist zulässig. Ein ausscheidendes Mitglied bleibt bis zur Bestellung / Wahl* des 
jeweiligen nachfolgenden Mitglieds - auf Ersuchen des Stiftungsrats* - im Amt. 

 
(2) Mitglieder des Stiftungsrats dürfen nicht zugleich dem Stiftungsvorstand angehören. 35

 
(3) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden, der den Vorsitzenden in allen Angelegenheiten bei Verhinderung vertritt. 
 
 

§ 10 
 

Aufgaben des Stiftungsrats 
 

(1) Der Stiftungsrat entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten und berät, unter-
stützt und überwacht den Stiftungsvorstand bei seiner Tätigkeit. 36 

Er beschließt insbe-
sondere über 37

1. den Haushaltsvoranschlag, vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1, 27 
2. die Verwendung der Erträge des Grundstockvermögens und zum Verbrauch be-

stimmter Zuwendungen, vgl. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2, 
3. die Jahresrechnung und den Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks, vgl. § 8 

Abs. 3 Satz 2 Nr. 4, 
4. die Bestellung eines Prüfungsverbandes, eines Wirtschaftsprüfers oder eines verei-

digten Buchprüfers, vgl. § 8 Abs. 4, 
5. die Wahl / Bestellung* der Mitglieder des Stiftungsvorstands, vgl. § 7, 
6. die Entlastung des Stiftungsvorstands,  
7. Änderungen der Stiftungssatzung und Anträge auf Umwandlung oder Aufhebung der 

Stiftung, vgl. § 12. 
 
(2) Der Vorsitzende des Stiftungsrats vertritt die Stiftung bei Rechtsgeschäften mit dem Stif-

tungsvorstand oder einzelnen Mitgliedern des Stiftungsvorstands. 38 

 
 

                                                 
35 Diese Regelung empfiehlt sich im Hinblick auf die Überwachungsfunktion des Stiftungsrats zur 
Vermeidung von Interessenkollisionen, vgl. auch Fußnote 26. 
 
36 Der Stiftungsrat kann auch als ein ausschließlich den Stiftungsvorstand überwachendes, beraten-
des und unterstützendes Organ ohne eigene Entscheidungsbefugnisse gestaltet werden, vgl. auch 
Fußnote 26. 
 
37 Als weiterer Punkt kommt z.B. die Entscheidung über die Höhe von Aufwandsentschädigungen oder 
Vergütungen für Vorstandsmitglieder in Betracht, vgl. Fußnote 17. 
 
38 Der Vorsitzende des Stiftungsrats kann mit einer solchen Regelung in Fällen der Interessenkollisi-
on zum „Besonderen Vertreter“ nach § 86 Satz 1, § 30 BGB bestimmt werden; die Bestellung eines 
besonderen Vertreters durch die Stiftungsaufsichtsbehörde nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 BayStG entfällt. 
Falls der Vorsitzende des Stiftungsrats - abweichend von § 9 Abs. 2 dieses Musters - gleichzeitig Mit-
glied des Stiftungsvorstands ist, ist ein anderes Mitglied des Stiftungsrats zu bestimmen.  
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§ 11 
 

Geschäftsgang des Stiftungsrats 
 

(1) Der Stiftungsrat wird vom Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch ... jährlich 39 
unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von ... Tagen / Wochen* 40 zu 
einer Sitzung einberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich; die Schriftform gilt durch Te-
lefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form 
als gewahrt. Sitzungen sind ferner einzuberufen, wenn ... Mitglied / Mitglieder* 

41
 oder der 

Stiftungsvorstand dies verlangt / verlangen.* Der Vorsitzende des Stiftungsvorstands / 
Der Stiftungsvorstand* kann an der Sitzung des Stiftungsrats teilnehmen, auf Verlangen 
des Stiftungsrats ist er dazu verpflichtet. 

 
(2) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde und mindes-

tens ... Mitglieder 42, unter ihnen der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende 
anwesend sind. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle betroffenen Mitglieder anwe-
send sind und keines dieser Mitglieder Widerspruch erhebt.  

 
(3) Der Stiftungsrat trifft seine Entscheidungen, soweit kein Fall des § 12 vorliegt, mit  - einfa-

cher* - Mehrheit 43 der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag. 44

 
(4) Wenn kein Mitglied widerspricht, können Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren 

gefasst werden; die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumen-
tierbare Übermittlung der Stimmabgabe in elektronischer Form als gewahrt. 45 

Dies gilt 
nicht für Entscheidungen nach § 12 dieser Satzung. 

 
(5) Über die Ergebnisse der Sitzungen und der Beschlussfassungen im schriftlichen Verfah-

ren sind Niederschriften zu fertigen und vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu un-
terzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern der Stiftungsorgane zur Kenntnis zu bringen. 

 
 

                                                 
39 Der Stiftungsrat sollte in der Regel mindestens einmal jährlich einberufen werden. 
 
40 Üblicherweise beträgt die Ladungsfrist eine bis zwei Wochen. 
 
41 Die Zahl hängt von der Größe des Stiftungsrats ab, sollte aber immer niedriger als die Hälfte der 
Mitgliederzahl sein. 
 
42 In der Regel mehr als die Hälfte der Mitglieder. 
 
43 Wenn der Stiftungsrat nur drei Mitglieder umfasst, ist das Wort „einfacher“ entbehrlich. Eine qualifi-
zierte Mehrheit kommt außer im Fall des § 12 auch für andere gewichtige Entscheidungen in Betracht. 
Zulässig wäre auch eine Regelung, nach der sich ein abwesendes Mitglied aufgrund einer schriftlichen 
Erklärung, die zur Niederschrift zu nehmen ist, durch ein anwesendes Mitglied bei der Abstimmung 
vertreten lassen kann. Auf die Beschlussfähigkeit hätte eine Vollmacht keinen Einfluss. Möglich wäre 
auch eine Bestimmung, dass keine Beschlüsse gegen die Stimme des Stifters gefasst werden kön-
nen, solange er Mitglied des Stiftungsrats ist. 
 
44 Ohne eine solche Regelung wäre ein Beschluss bei Stimmengleichheit abgelehnt. 
 
45 Das schriftliche Umlaufverfahren empfiehlt sich als Alternative oder zusätzlich zu einer Vertretungs-
regelung (vgl. Fußnote 43), insbesondere dann, wenn die Mitglieder aus weit von einander entfernten 
Orten kommen oder sonst häufig verhindert sind. 
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§ 12 
 

Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung 
 

(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Ver-
hältnisse geboten erscheinen. Sie dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung 
nicht beeinträchtigen oder aufheben. Soweit sie sich auf die Steuerbegünstigung 
der Stiftung auswirken können, sind sie der zuständigen Finanzbehörde zur Stel-
lungnahme vorzulegen. 

 
(2) Änderungen des Stiftungszwecks sind nur zulässig, wenn seine Erfüllung unmög-

lich wird oder sich die Verhältnisse derart ändern, dass die Erfüllung des Stif-
tungszwecks nicht mehr sinnvoll erscheint. Umwandlung und Aufhebung der Stif-
tung richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 
(3) Beschlüsse nach Absatz 1 bedürfen der Zustimmung von ... Mitgliedern / der Mit-

glieder* des Stiftungsrats, Beschlüsse nach Absatz 2 der Zustimmung aller Mit-
glieder des Stiftungsrats. 46 

Die Beschlüsse werden erst nach Genehmigung durch 
die Regierung (§ 14) wirksam. 47 

 
 

§ 13 
 

Vermögensanfall 
 
Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten 
Zwecke fällt das Restvermögen an ............ 48 Dieser / Diese / Dieses* hat es unter Be-
achtung des Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige / mild-
tätige / gemeinnützige und mildtätige* Zwecke zu verwenden. 49  
 
 

                                                 
46 Bei solchen Beschlüssen ist es in Abweichung der Regelung in § 11 Abs. 3 empfehlenswert, eine 
qualifizierte Mehrheit (z.B. zwei Drittel oder drei Viertel) bzw. bei kleinen Organen die Zustimmung 
aller Mitglieder zu fordern. Es sollte die konkrete Zahl der Mitglieder genannt werden, sofern in § 9 
Abs. 1 nicht eine variable Mitgliederzahl vorgesehen ist. Zusätzlich kann die Zustimmung des Stif-
tungsvorstands verlangt werden. Ferner kann sich der Stifter hier ein Vetorecht vorbehalten, auch 
wenn er nicht in den Stiftungsorganen vertreten ist. Siehe auch Fußnote 43. 
 
47 Eine vorherige Abstimmung mit der Regierung ist dringend zu empfehlen. 
 
48 Bezeichnung der anfallsberechtigten juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer anderen 
steuerbegünstigten Körperschaft. Von dieser ist erforderlichenfalls eine Zustimmungserklärung einzu-
holen. Ist kein Anfallsberechtigter bestimmt, fällt das restliche Vermögen an den Fiskus oder eine Ge-
bietskörperschaft (vgl. Art. 9 BayStG).  
Der Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke führt - ungeachtet der steuerlichen Folgen - stiftungs-
rechtlich nicht unmittelbar zum Vermögensanfall. Vielmehr ist zunächst eine Umwandlung der Stiftung 
(andere Zweckbestimmung) zu prüfen. Erst wenn auch diese Möglichkeit ausscheidet, ist die Stiftung 
von der Anerkennungsbehörde aufzuheben und der Vermögensanfall tritt ein.  
 
49 Alternativ zur Bezeichnung einer bestimmten Einrichtung (vgl. Fußnote 48) kann die Formulierung 
des § 13 auch wie folgt lauten:  
„... fällt das Restvermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steu-
erbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für ...“ (Angabe eines bestimmten steuerbegünstig-
ten Zwecks). 
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§ 14 
 

Stiftungsaufsicht 
 

(1) Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung von / der* .... 
 
(2) Der Stiftungsaufsichtsbehörde sind Änderungen der Anschrift, der Vertretungsbe-
rechtigung und der Zusammensetzung der Organe unverzüglich mitzuteilen.  
 

 
§ 15 

 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt mit Anerkennung der Stiftung durch die Regierung von /der* ... in 
Kraft. 
 
 
 
........................................... 

............................................             ................................................................................. 
(Ort, Datum)                                                 (Unterschrift des Stifters / Testamentsvollstreckers / Bevollmächtigten) 
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Anlage 
 

zu § 4 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der ...-Stiftung 50

 

 

Das Grundstockvermögen setzt sich wie folgt zusammen 

 

Art Wert    

1. Barvermögen ........... €

2. Wertpapiere 

- Bezeichnung 

Nennwert, bei Aktien auch Kurswert

im Übrigen möglichst auch Kurswert

3. Unternehmensbeteiligungen 

- Bezeichnung des Unternehmens 

Art und Höhe (Wert) der Anteile

4. Rechtsansprüche / Forderungen Wert

5. Grundstücke / Immobilien  

(Fl.-Nr. und Gemarkung) 

Nutzungsart, ggf. geschätzter Verkehrswert

6. Bewegliches Vermögen Art und (Schätz-)Wert

 

 

 

.......................................... 

............................................             ................................................................................. 
(Ort, Datum)                                                 (Unterschrift des Stifters / Testamentsvollstreckers / Bevollmächtigten) 
 

 

                                                 
50 Vgl. Fußnote 10. Die Anlage enthält eine Aufzählung verschiedener Vermögenswerte, die im Einzel-
fall an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden muss. Sonstiges Vermögen der Stiftung (z.B. 
Betriebsmittel) ist ggf. gesondert auszuweisen. 
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